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1 Einleitung 

Nach § 18 Absatz 4 Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) sind die zuständigen Be-
hörden verpflichtet, alle zwei Jahre über ihre Tätigkeit, die Situation der stationären Einrich-
tungen sowie die Lebenssituation der betroffenen Menschen mit Pflegebedarf oder Behinde-
rungen zu berichten (Tätigkeitsbericht). Das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Seni-
oren, Integration und Gleichstellung (MSJFSIG) fasst diese Berichte zu einem Landesbericht 
zusammen. Damit sollen die Entwicklungen in den verschiedenen Aufgabenbereichen der 
zuständigen Behörden aufgezeigt werden. Darüber hinaus wird abgebildet, inwieweit der 
Zweck des Gesetzes, die Stärkung der Selbstbestimmung und die Möglichkeiten der gesell-
schaftlichen Teilhabe sowie die Öffnung der Einrichtungen und die Einbeziehung von bürger-
schaftlich Engagierten zur Begleitung des betreffenden Personenkreises verwirklicht werden. 

Die Berichtsjahre 2021 und 2022 waren wie der vorige Berichtszeitraum von der Corona-
Pandemie betroffen. Die Prüfungen der zuständigen Aufsichtsbehörden mussten zeitweise 
vollständig ausgesetzt oder eingeschränkt werden, um die Gefahr eines Corona-Ausbruchs 
in den Einrichtungen weitestgehend zu minimieren und die Bewohnerinnen und Bewohner, 
das Personal und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Aufsichtsbehörden 
vor einer Ansteckung zu bewahren. Vom 1. Januar bis 18. April 2021 fanden keine Regelprü-
fungen statt. Ab dem 19. April 2021 konnten verkürzte, präsenzarme Prüfungen durchgeführt 
werden. Aufgrund der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens in Schleswig-Holstein 
wurden ab dem 1. Juli 2021 die Regelprüfungen vollumfänglich aufgenommen. 

Aufgrund des Ausbruchsgeschehens wurde es den zuständigen Aufsichtsbehörden ab dem 
24. Januar 2022 freigestellt, anstatt vollumfänglicher Regelprüfungen verkürzte und präsenz-
arme Prüfungen nach eigenem Ermessen durchzuführen. Zu den vollumfänglichen Regelprü-
fungen in Präsenz konnte ab dem 28. April 2022 zurückgekehrt werden. 

Die Anlassprüfungen waren im gesamten Zeitraum von den Einschränkungen nicht betroffen. 

Die Aufsichtsbehörden leisteten im Berichtszeitraum erhebliche Beratungs- und Aufklärungs-
arbeit in allen mit der Corona-Pandemie im Zusammenhang stehenden Fragestellungen. 

Hinweis: Aufgrund der während des Berichtszeitraums bestehenden Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie zeigen die nachfolgenden Daten kein repräsentatives Bild der Auf-
sichtstätigkeit in den Kreisen und kreisfreien Städten auf. Ein vollumfängliches Bild ist erst für 
den Berichtszeitraum 2023/2024 zu erwarten. Die Veröffentlichung dient vornehmlich der lü-
ckenlosen Berichterstattung. 
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2 Zuständige Aufsichtsbehörden 

2.1 Allgemeines 

Rechtsgrundlagen für die Bestimmung der zuständigen Behörden und die Durchführung der 
Aufsichtstätigkeit sind das Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) vom 17. Juli 2009, 
zuletzt geändert am 30. Mai 2023, sowie die aufgrund des Gesetzes erlassene Landesver-
ordnung über stationäre Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz 
(SbStG-Durchführungsverordnung - SbStG-DVO) vom 23.November 2011, zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 12. November 2021. 

Zuständige Behörden für die Durchführung dieses Gesetzes sind die Landrätinnen und Land-
räte der Kreise sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte in 
Schleswig-Holstein (§ 30 Absatz 1 SbStG). Ihnen obliegt damit die unmittelbare Verantwor-
tung für die Wahrnehmung der Aufsichtstätigkeit einschließlich der Organisations- und Perso-
nalhoheit in der Behörde. Die Kreise und kreisfreien Städte unterliegen bei der Erfüllung die-
ser Aufgabe der Fachaufsicht des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, In-
tegration und Gleichstellung. Die Fachaufsicht umfasst die rechtmäßige und zweckmäßige 
Wahrnehmung der Verwaltungsangelegenheiten durch die zuständigen Behörden. 

2.2 Personalausstattung 

Die Personalausstattung in den 15 zuständigen Behörden wird stichtagsbezogen jeweils zum 
31. Dezember erhoben. Am 31. Dezember 2021 betrug die Personalausstattung umgerech-
net 54,12 Vollzeitstellenanteile, im Jahr 2022 waren es 56,49. Damit hat sich die Anzahl der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Berichtszeitraum um 2,37 Vollzeitstellenanteile erhöht. 

 

Abbildung 1 Entwicklung der Personalausstattung 2019 bis 2022 (stichtagsbezogen) 
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Bei den in den Aufsichtsbehörden eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern waren im 
Jahr 2022 31,87 Vollzeitstellenanteile dem Bereich der Verwaltung und 24,62 Vollzeitstellen-
anteile dem Bereich der Pflege und der Sozialpädagogik zuzuordnen. Im Jahr 2021 lag die 
Zahl der eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Verwaltung noch bei 
29,62 Vollzeitstellenanteilen, im Bereich der Pflege und der Sozialpädagogik waren es 24,5 
Vollzeitstellenanteile. 

Bei der Prüfung in den stationären Einrichtungen kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beider Bereiche zum Einsatz. Zusätzlich zu den festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wurden bei den Prüfungen bei Bedarf externe Fachkräfte, andere Fachbereiche und Sach-
verständige hinzugezogen. 

2.3 Arbeitsgemeinschaften 

Die Arbeitsgemeinschaften nach § 19 Absatz 2 SbStG sind bei allen zuständigen Behörden 
eingerichtet und sichern unter deren Geschäftsführung ein geregeltes Verfahren, um die ge-
setzliche Pflicht zur engen Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden, den Pfle-
gekassen und deren Verbänden, dem Medizinischen Dienst bzw. dem Prüfdienst der Priva-
ten Krankenversicherung und den Sozialhilfeträgern zu erfüllen (§ 19 Absatz 1 SbStG). In ei-
nigen Kreisen und kreisfreien Städten werden zudem die Träger der stationären Einrichtun-
gen, die Landesarbeitsgemeinschaft Heimmitwirkung Schleswig-Holstein (LAG Heimmitwir-
kung), die Kreisseniorenbeiräte, verschiedene Fachbereiche der Behörden (z. B. Infektions-
schutz, Brandschutz) und andere Organisationen beteiligt. 

Die Arbeitsgemeinschaften tagen überwiegend jährlich, in einigen Kreisen und kreisfreien 
Städten auch halbjährlich bzw. nach Bedarf oder anlassbezogen. Im Berichtszeitraum fanden 
in den Kreisen und kreisfreien Städten aufgrund der Corona-Pandemie sowie mangelnder 
Tagesordnungspunkte und zeitlicher Ressourcen kaum Besprechungen statt. Stattdessen 
erfolgte vermehrt ein schriftlicher bzw. telefonischer Austausch. Die Zusammenarbeit wird 
von den zuständigen Behörden grundsätzlich als positiv und effektiv bezeichnet. 

3 Tätigkeit der Aufsichtsbehörden 

3.1 Information und Beratung 

Die Informations- und Beratungsaufgaben der Aufsichtsbehörden tragen dem Ziel der Förde-
rung von Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und gleichberechtigten Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben Rechnung und unterstützen den Gedanken einer unabhängigen Bera-
tungsstruktur. Der Beratungsauftrag umfasst nicht nur die Zielgruppe der Bewohnerinnen und 
Bewohner einer Einrichtung, ihre Angehörigen und Interessierte, sondern auch die Träger 
und ihre Einrichtungen. Im Berichtszeitraum 2021/2022 wurden von den Aufsichtsbehörden 
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insgesamt 7.888 Beratungen durchgeführt. Davon entfielen 4.139 Beratungen auf das Jahr 
2021 und 3.749 Beratungen auf das Jahr 2022. 

 

Abbildung 2 Anzahl der Beratungen in den Jahren 2019 bis 2022 
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reich der Altenpflege, 176 Beschwerden waren dem Bereich der Eingliederungshilfe zuzuord-
nen. Häufig tauchten Beschwerden in Bezug auf die Corona-Regelungen, die pflegerische 
Versorgung und die Personalsituation in den Einrichtungen auf. 

3.3 Prüfungen 

Gemäß § 20 Absatz 1 SbStG werden die Einrichtungen von den Aufsichtsbehörden darauf-
hin geprüft, ob sie die Anforderungen an den Betrieb einer Einrichtung nach § 14 SbStG er-
füllen. Das geschieht im Rahmen der jährlichen Regelprüfung, deren Schwerpunkt im Be-
reich der Struktur- und Prozessqualität liegt, oder als Anlassprüfung. Die Prüfungen sollen 
grundsätzlich unangemeldet durchgeführt werden. Um eine möglichst einheitliche Durchfüh-
rung der Prüfungen in Schleswig-Holstein sicherzustellen, hat das Sozialministerium eine 
Richtlinie für Regelprüfungen in der Altenpflege und für die Eingliederungshilfe erlassen. 

3.3.1 Regelprüfungen 

Im Berichtsjahr 2021 war die Regelprüfung aufgrund der Corona-Pandemie bis einschließlich 
18. April 2021 vollständig ausgesetzt. Den zuständigen Aufsichtsbehörden stand demnach 
weniger Zeit für die regelhafte Prüfung zur Verfügung. Im Zeitraum vom 19. April bis 30. Juni 
2021 durften aufgrund der weiterhin bestehenden Gefährdungslage nur verkürzte, präsenz-
arme Prüfungen in den stationären Einrichtungen durchgeführt werden. Vollumfängliche Prü-
fungen waren erst ab dem 1. Juli 2021 wieder möglich. Von den Einschränkungen waren An-
lassprüfungen ausgenommen. 

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 435 Regelprüfungen durchgeführt. Davon entfielen 287 Prü-
fungen auf Einrichtungen der Altenpflege und 148 Prüfungen auf Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe. Von den 287 Regelprüfungen in den Einrichtungen der Altenpflege waren 98 
Prüfungen verkürzt und präsenzarm, in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe betraf dies 
19 von 148 Prüfungen. In vier Fällen wurde auf die Prüfung verzichtet (§ 21 SbStG). Unter 
diesen Voraussetzungen wurde eine Prüfquote von 48 Prozent erzielt. Gemeinsame Prüfun-
gen mit dem Medizinischen Dienst fanden im ersten Berichtsjahr nicht statt. 

Im Berichtsjahr 2022 konnten die Aufsichtsbehörden ab dem 24. Januar 2022 nach eigenem 
Ermessen aufgrund der weiterhin bestehenden Gefährdungslage entscheiden, anstatt voll-
umfänglicher Regelprüfungen verkürzte und präsenzarme Prüfungen in den stationären Ein-
richtungen durchzuführen. Ab dem 28. April 2022 waren wieder vollumfängliche Regelprüfun-
gen in Präsenz durchzuführen. Anlassprüfungen waren von den Einschränkungen ausge-
nommen. 

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 548 Regelprüfungen durchgeführt. Davon entfielen 339 Prü-
fungen auf Einrichtungen der Altenpflege, von denen eine Prüfung gemeinsam mit den Quali-
tätsprüfungen des Medizinischen Dienstes stattfand, und 209 Prüfungen auf Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe. Von den 339 Regelprüfungen in den Einrichtungen der Altenpflege 
waren 50 Prüfungen verkürzt und präsenzarm, in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
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waren es 20 von 209 Prüfungen. In drei Fällen wurde auf die Prüfung verzichtet (§ 21 
SbStG). Unter diesen Voraussetzungen konnte insgesamt eine Prüfquote von rund 60 Pro-
zent erzielt werden. 

 

Abbildung 3 Anzahl der Regelprüfungen in den Jahren 2019 bis 2022 nach Einrichtungsart 

In den Einrichtungen der Altenpflege fiel die Prüfquote im Jahr 2021 höher aus als in der Ein-
gliederungshilfe, 2022 war dies umgekehrt. Grund war eine verstärkte Prüftätigkeit in den 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe, nachdem der Fokus in der Corona-Hochphase auf der 
Altenpflege lag. So wurden 2021 51,12 Prozent und 2022 59,88 Prozent der Altenpflegeein-
richtungen geprüft. In den Einrichtungen der Eingliederungshilfe lag die Quote bei 40,89 Pro-
zent im Jahr 2021 und bei 60,26 Prozent im Jahr 2022. 

 

Abbildung 4 Prüfquoten der Jahre 2021 und 2022 nach Einrichtungsart 
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3.3.2 Anlassprüfungen 

Aufgrund von Beschwerden oder Anzeigen erfolgten durch die Aufsichtsbehörden im Be-
richtsjahr 2021 insgesamt 604 Anlassprüfungen, wovon 525 Prüfungen auf Einrichtungen der 
Altenpflege und 79 Prüfungen auf Einrichtungen der Eingliederungshilfe entfielen. 

Im Berichtsjahr 2022 betrug die Anzahl der Anlassprüfungen 718. Davon waren 630 Prüfun-
gen der Altenpflege und 88 der Eingliederungshilfe zuzuordnen. 

 
Abbildung 5 Anzahl der Anlassprüfungen in den Jahren 2019 bis 2022 nach Einrichtungsart 
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Hauswirtschaftskräfte zu bekommen. Die Besetzung frei gewordener Stellen dauert in der 
Regel mehrere Monate. 

Kritisch bleibt ebenfalls der Bereich der Arzneimittelversorgung. Beispielsweise ist hier das 
Richten der Medikamente und die fachlich nicht korrekte Lagerung zu nennen. Aus den Be-
reichen Vernetzung und Teilhabe und Informationspflichten werden in der Regel kaum Män-
gel benannt. In allen übrigen Bereichen werden nur vereinzelte Mängel festgestellt. 

3.4 Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung umfassen neben den Anordnungen, der Verhängung 
von Beschäftigungsverboten und der Untersagung des Betriebes vorrangig die Beratung der 
stationären Einrichtungen bei festgestellten Mängeln. Dies unterstreicht den Wandel in der 
Aufgabenstellung bei den Aufsichtsbehörden von der reinen Überwachungstätigkeit hin zur 
Beratung und Zusammenarbeit. In den Fällen, in denen die Möglichkeiten der Beratung nicht 
zielführend sind, sind ordnungsrechtliche Verfügungen wie Anordnungen, Beschäftigungsver-
bote oder Untersagungen zu erlassen. 

3.4.1 Mängelberatungen 

Im Berichtsjahr 2021 wurden von den Aufsichtsbehörden insgesamt 1.072 Mängelberatun-
gen durchgeführt. Davon entfielen auf die Altenpflege 885 Beratungen und auf die Eingliede-
rungshilfe 187. 

Im Berichtsjahr 2022 lag die Anzahl der Mängelberatungen insgesamt bei 1.337, wovon 
1.070 der Altenpflege zuzuordnen waren und 267 auf die Eingliederungshilfe entfielen. 

 

Abbildung 6 Anzahl der Mängelberatungen in den Jahren 2019 bis 2022 nach Einrichtungsart 
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3.4.2 Ordnungsrechtliche Verfügungen 

Von den Aufsichtsbehörden wurden im Jahr 2021 in 30 Fällen ordnungsrechtliche Verfügun-
gen erlassen. Im Jahr 2022 waren es 60 Verfügungen, insgesamt dementsprechend im Be-
richtszeitraum 90 Verfügungen. 

Inhaltlich waren das überwiegend Anordnungen, Zwangsgeldfestsetzungen und Verhängung 
von Belegungsstopps. In Einzelfällen kam es zu Beschäftigungsverboten. 

4 Situation der stationären Einrichtungen 

4.1 Anzahl der stationären Einrichtungen und vorhandene Plätze 

Der Aufsicht der zuständigen Behörden unterlagen im Berichtsjahr 2021 insgesamt 911 Ein-
richtungen nach § 7 Abs. 1 SbStG, wovon 567 Einrichtungen der Altenpflege und 344 Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe zuzuordnen waren. Dazu kamen noch 177 Einrichtungen 
nach § 7 Absatz 2 SbStG. 

Art der Einrichtung Anzahl Plätze 

Stationäre Einrichtungen der Altenpflege 567 39.242 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe 344 10.403 

Summe 911 49.645 

Tabelle 1 Anzahl der Einrichtungen und Plätze nach § 7 Absatz 1 SbStG im Jahr 2021 

Art der Einrichtung Anzahl Plätze 

Tagespflege 163 2.927 

Kurzzeitpflege 0 0 

Nachtpflege 0 0 

Altenheime 5 901 

Hospize 9 105 

Summe 177 3.933 

Tabelle 2 Anzahl der Einrichtungen und Plätze nach § 7 Absatz 2 SbStG im Jahr 2021 
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Im Berichtsjahr 2022 betrug die Anzahl der Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 SbStG insge-
samt 898, wovon 563 Einrichtungen der Altenpflege und 335 Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe zuzuordnen waren. Einrichtungen nach § 7 Absatz 2 SbStG gab es insgesamt 
188. 

Art der Einrichtung Anzahl Plätze 

Stationäre Einrichtungen der Altenpflege 563 39.432 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe 335 10.376 

Summe 898 49.808 

Tabelle 3 Anzahl der Einrichtungen und Plätze nach § 7 Absatz 1 SbStG im Jahr 2022 

Art der Einrichtung Anzahl Plätze 

Tagespflege 173 3.082 

Kurzzeitpflege 0 0 

Nachtpflege 0 0 

Altenheime 5 901 

Hospize 10 117 

Summe 188 4.100 

Tabelle 4 Anzahl der Einrichtungen und Plätze nach § 7 Absatz 2 SbStG im Jahr 2022 

Die Anzahl der Einrichtungen nach § 7 Absatz1 SbStG hat sich im Berichtszeitraum um 13 
Einrichtungen bzw. 163 Plätze verringert. 

Dagegen konnte bei den Tagespflegeeinrichtungen (§ 7 Absatz 2 SbStG) eine Steigerung 
von 163 auf 173 Einrichtungen und eine Erhöhung der Plätze von 2.927 auf 3.082 verzeich-
net werden. Bei den Hospizen ist die Zahl von neun Einrichtungen mit 105 Plätzen auf zehn 
Einrichtungen mit 117 Plätzen angestiegen. 

Neben den Einrichtungen nach § 7 SbStG unterliegen auch die Wohngemeinschaften nach § 
8 SbStG der Anzeigepflicht bei den Aufsichtsbehörden. Die Anzahl der angezeigten Wohnge-
meinschaften betrug im ersten Berichtsjahr 100 und im zweiten Berichtsjahr 107 Wohnge-
meinschaften. 
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Wohngemeinschaften nach § 8 SbStG Anzahl Plätze 

2021 100 1077 

2022 107 1179 

Tabelle 5 Anzahl der Wohngemeinschaften und Plätze nach § 8 SbStG in den Jahren 2021 und 2022 

Bei der Anzahl der Wohngemeinschaften lässt sich weiterhin ein kontinuierlicher Anstieg ver-
zeichnen. Die rechtliche Zuordnung der Wohngemeinschaften ist für die zuständigen Auf-
sichtsbehörden mit hohem Beratungsaufwand verbunden. 

4.2 Personal der stationären Einrichtungen 

Eine ausreichende Anzahl an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gewinnen 
und längerfristig an den Betrieb zu binden, fällt den Einrichtungen in der Pflegebranche zu-
nehmend schwerer. Häufig werden Engpässe durch Personal von Zeitarbeitsfirmen, selb-
ständige Pflegefachkräfte oder durch Hilfspersonal überbrückt. Gemäß § 14 Absatz 2 SbStG 
muss der Träger einer stationären Einrichtung sicherstellen, dass die Zahl der Beschäftigten 
sowie ihre persönliche und fachliche Eignung für die von ihnen zu leistende Tätigkeit aus-
reicht. Grundsätzlich ist von ausreichend Personal auszugehen, wenn die quantitative und 
qualitative Personalausstattung der Vergütungsvereinbarung mit den Pflegekassen ent-
spricht. Die Fachkraftausstattung für betreuende und pflegerische Tätigkeiten muss dabei die 
Anforderungen der SbStG-DVO erfüllen. In der Regel beträgt die Quote für Fachkräfte 50 
Prozent des vereinbarten Personals. 

Von den im Berichtsjahr 2021 hinsichtlich der Fachkraftquote überprüften 430 Einrichtungen 
erfüllten 281 Einrichtungen die gesetzlichen Vorgaben, das waren rund 65 Prozent. Davon 
entfielen 163 Einrichtungen auf die Altenpflege und 118 auf die Eingliederungshilfe. Bei 120 
Einrichtungen lag die Fachkraftquote zwischen 40 und 50 Prozent, wovon 103 Einrichtungen 
auf die Altenhilfe und 17 Einrichtungen auf die Eingliederungshilfe entfielen. In 28 Einrichtun-
gen, die alle der Altenpflege zuzuordnen waren, betrug die Fachkraftquote unter 40 Prozent. 
Befreiungen nach § 10 Absatz 2 SbStG-DVO wurden in einem Fall ausgesprochen. 

Im Berichtsjahr 2022 erfüllten 336 der dahingehend überprüften 528 Einrichtungen die Fach-
kraftquote, das waren rund 64 Prozent der Einrichtungen. Davon waren 175 Einrichtungen 
der Altenpflege und 161 Einrichtungen der Eingliederungshilfe zuzuordnen. Eine Fachkraft-
quote von 40 bis unter 50 Prozent haben 155 Einrichtungen vorgewiesen, wovon 137 der Al-
tenpflege und 18 der Eingliederungshilfe zuzuordnen waren. In 34 Einrichtungen der Alten-
pflege und einer Einrichtung der Eingliederungshilfe lag die Quote unter 40 Prozent. 

Im Vergleich zu den letzten Berichtszeiträumen 2017/2018 bzw. 2019/2020 konnten wieder 
mehr der geprüften Einrichtungen die Fachkraftquote erfüllen. Lag die Quote 2018 noch bei 
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rund 64 Prozent und 2020 noch bei 57 Prozent, stieg diese im Jahr 2022 bei den dahinge-
hend überprüften Einrichtungen wieder auf rund 64 Prozent an. Bei der Bewertung der Quo-
ten muss allerdings berücksichtigt werden, dass nicht alle stationären Einrichtungen einer re-
gulären Regelprüfung inklusive Prüfung der Fachkraftquote unterzogen wurden (siehe Kapi-
tel 3.3.1). 

Die Landesregierung hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, dem Fachkräftemangel in der 
Pflege entgegenzusteuern. Als Branchenschwerpunkt der Fachkräfteinitiative Schleswig-Hol-
stein (FI.SH) ist insbesondere der Pakt für Gesundheits- und Pflegeberufe (GuP-Pakt) zu er-
wähnen. Mit dem GuP-Pakt soll eine neue Arbeitsstruktur etabliert werden, um den Fachkräf-
temangel im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe möglichst effizient abzubauen. Die 
Koordinierungsstelle des GuP-Paktes hat im Jahr 2023 ihre Arbeit aufgenommen. 

5 Lebenssituation der Bewohnerinnen und Bewohner in den stationären 
Einrichtungen 

5.1 Mitwirkung und Mitbestimmung 

Durch die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung in den stationären Einrichtungen 
soll die Selbstbestimmung und die Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner am gesell-
schaftlichen Leben entsprechend der Grundgedanken des SbStG gefördert werden. Dies be-
zieht sich insbesondere auf die Gestaltung der persönlichen Lebensverhältnisse, das Woh-
nen, die hauswirtschaftliche Versorgung und die Freizeitgestaltung. In den stationären Ein-
richtungen ist gemäß § 16 SbStG die Bildung eines Mitwirkungsgremiums vorgesehen. Die 
Träger der Einrichtungen haben die Bildung des Gremiums und seine Tätigkeit fördernd zu 
unterstützen. 

Für 878 stationäre Einrichtungen war im Berichtsjahr 2021 eine Mitwirkung und Mitbestim-
mung rechtlich vorgesehen. In 691 Einrichtungen gab es einen gewählten Bewohnerbeirat, in 
einer Einrichtung ein Ersatzgremium und in 161 Einrichtungen eine Bewohnerfürsprecherin 
oder einen Bewohnerfürsprecher. 

Im Berichtsjahr 2022 war in 888 Einrichtungen ein Beirat vorgesehen. In 699 Einrichtungen 
gab es einen gewählten Bewohnerbeirat, in einer Einrichtung ein Ersatzgremium und in 164 
Einrichtungen eine Bewohnerfürsprecherin oder einen Bewohnerfürsprecher. Die Bewohner-
vertretungen sind damit in nahezu allen stationären Einrichtungen etabliert. 

Die Bildung von Beiräten und die Wahrnehmung der zugewiesenen Aufgaben stellt die Be-
wohnerinnen und Bewohner, insbesondere in den Einrichtungen der Altenpflege, vor eine 
große Aufgabe. Häufig gelingt dies nur mit Unterstützung der ehrenamtlich Engagierten der 
LAG Heimmitwirkung, durch die Träger der Einrichtung und durch die Angehörigen der Be-
wohnerinnen und Bewohner. 
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5.2 Die Freiheit einschränkende Maßnahmen 

Soweit die Freiheit einschränkende Maßnahmen in den Einrichtungen angewendet werden, 
erfolgt im Rahmen der Regelprüfung eine eingehende Prüfung und Bewertung durch die zu-
ständigen Aufsichtsbehörden. In den Tätigkeitsberichten werden die Anzahl und der Verlauf 
der im Einzelnen durchgeführten freiheitsentziehenden Maßnahmen nicht erhoben. 

Viele Aufsichtsbehörden berichten, dass sich die Situation in den stationären Einrichtungen 
kontinuierlich verbessert hat, da mit der Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen 
sensibler und reflektierter umgegangen wird. Unsicherheiten bestehen am ehesten in der 
Prüfung von Alternativen und der regelmäßigen Überprüfung der angewendeten Maßnah-
men. 

5.3 Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Pflegebedürftige Menschen gelten als besonders vulnerable Gruppe, so dass stationäre Ein-
richtungen auch besonderen Schutzmaßnahmen unterliegen. Auch im Jahr 2021 und im 
Frühjahr 2022 waren die Bewohnerinnen und Bewohner in den stationären Einrichtungen 
noch von Einschnitten in der Lebens- und Versorgungssituation betroffen. Dies betraf unter 
anderem den Kontakt zu den Angehörigen, die eigene Mobilität in der Einrichtung und die so-
ziale Teilhabe. Der Balanceakt zwischen Schutz und Selbstbestimmung gelang nicht in allen 
stationären Einrichtungen, so dass die Aufsichtsbehörden entsprechenden Beschwerden ver-
mehrt nachgehen mussten. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Tätigkeitsberichte der zuständigen Aufsichtsbehörden werden im Abstand von zwei Jah-
ren erstellt und vom MSJFSIG zu einem Landesbericht zusammengefasst. Er bietet damit ei-
nen Überblick über die Arbeit der in Schleswig-Holstein zuständigen Aufsichtsbehörden und 
der Durchführung der Aufgaben nach dem SbStG. Die detaillierten Ergebnisse der einzelnen 
Kreise und kreisfreien Städte sind den jeweiligen Tätigkeitsberichten zu entnehmen. 

Das SbStG ermöglicht eine Vielfalt an Einrichtungen mit unterschiedlicher Ausgestaltung. 
Maßstab für die Überprüfung der stationären Einrichtungen ist das Konzept der Einrichtung 
und die individuelle Bewohnerstruktur, so dass den Besonderheiten der Einrichtung entspre-
chend Rechnung getragen werden kann. Insbesondere die Unterschiede zwischen Einrich-
tungen der Altenpflege und der Eingliederungshilfe werden durch die Anwendung zweier dif-
ferenzierter Prüfrichtlinien aufgegriffen. Schwerpunkt der Altenpflegeeinrichtungen sind die 
Prozessqualität der pflegerischen Versorgung älterer Menschen, der Erhalt der Selbst- und 
Mitbestimmung und das Wohnen. In den Einrichtungen der Eingliederungshilfe steht die Teil-
habe von Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen im Vordergrund. Daher 
bedarf es nicht nur einer differenzierten Betrachtungsweise, sondern auch unterschiedlicher 
Prüfungs- und Beratungsansätze. 
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Die erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie führten bei den zu-
ständigen Aufsichtsbehörden auch im Jahr 2021 und im Frühjahr 2022 noch zu Einschrän-
kungen bei der Durchführung der Regelprüfungen. Seit dem 28. April 2022 können wieder 
vollumfängliche Regelprüfungen stattfinden. Dennoch gilt es abzuwarten, wie sich die Ver-
sorgungsqualität in den stationären Einrichtungen im Vergleich zu den Jahren vor und wäh-
rend der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren entwickelt. 

Entsprechend der sich verändernden Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen hat sich die 
Art des Wohnens stetig weiterentwickelt. Dementsprechend musste auch der ordnungsrecht-
liche Rahmen im SbStG angepasst werden. Auch im Bereich der Eingliederungshilfe haben 
sich die Wohnangebote in Abhängigkeit vom Unterstützungsbedarf weiterentwickelt. Die ab 
20. Mai 2022 geltenden Neuerungen im SbStG haben dem Rechnung getragen. Im nächsten 
Schritt sind die Anforderungen in der SbStG-DVO auszuführen. Im Hinblick auf die Berichter-
stattungen der zuständigen Aufsichtsbehörden und der Erstellung des Landesberichtes 
2021/2022 waren keine Anpassungen notwendig. 
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7 Anhang 

1. Einrichtungen/Plätze/Prüfungen 

1.1 Jährlich zu prüfende stationäre Einrichtungen (§ 7 Absatz 1 SbStG) 

1. Berichtsjahr 2021 

Einrichtungsart Anzahl  
stationärer  

Einrichtungen 

vorgehaltene 
Plätze 

Anzahl  
Regelprüfungen 

davon  
verkürzt 

davon  
mit Medizini-
schem Dienst 

erteilte Ver-
zichte von der  
Regelprüfung 

Prüfquote durchgeführte 
Anlassprüfun-

gen 

Altenpflege 567 39.242 287 98 0 1 51,12% 525 

Eingliederungshilfe 344 10.403 148 19 0 3 40,89% 79 

gesamt 911 49.645 435 117 0 4 48,00% 604 

2. Berichtsjahr 2022 

Einrichtungsart Anzahl  
stationärer  

Einrichtungen 

vorgehaltene 
Plätze 

Anzahl  
Regelprüfungen 

davon  
verkürzt 

davon  
mit Medizini-
schem Dienst 

erteilte Ver-
zichte von der  
Regelprüfung 

Prüfquote durchgeführte 
Anlassprüfun-

gen 

Altenpflege 563 39.432 339 50 1 1 59,88% 630 

Eingliederungshilfe 335 10.376 209 20 0 2 60,62% 88 

gesamt 898 49.808 548 70 1 3 60,61% 718 
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1.2 Nur aus besonderem Anlass zu prüfende Einrichtungen (§ 7 Absatz 2 SbStG) 

Einrichtungsart 

1. Berichtsjahr 2021 

Anzahl Einrichtungen 

1. Berichtsjahr 2021 

vorgehaltene Plätze 

2. Berichtsjahr 2022 

Anzahl Einrichtungen 

2. Berichtsjahr 2022 

vorgehaltene Plätze 

Tagespflege 163 2.927 173 3.082 

Nachtpflege 0 0 0 0 

Kurzzeitpflege 0 0 0 0 

Altenheim 5 901 5 901 

Hospiz 9 105 10 117 

gesamt 177 3.933 188 4.100 

Anzahl  
anlassbezogener Prü-
fungen 

0  2  

1.3 Besondere Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (§ 8 SbStG) 

Einrichtungsart 

1. Berichtsjahr 2021 

Anzahl Einrichtungen 

1. Berichtsjahr 2021 

vorgehaltene Plätze 

2. Berichtsjahr 2022 

Anzahl Einrichtungen 

2. Berichtsjahr 2022 

vorgehaltene Plätze 

Wohn-Pflege-Ge-
meinschaften 100 1.077 107 1.179 

Anzahl der 
anlassbezogenen 
Prüfungen 

3  6  
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2. Personal in den stationären Einrichtungen (§ 10 SbStG-DVO) 

Einrichtungen, in de-
nen die Fachkraft-
quote (FKQ) gilt 

1. Berichtsjahr 
2021 

Erfüllung der 
FKQ 

1. Berichtsjahr 
2021 

FQK  
40 < 50% 

1. Berichtsjahr 
2021 

FKQ  
< 40 % 

1. Berichtsjahr 
2021 

Befreiungen 
(§ 10 Absatz 2 
SbStG-DVO) 

2. Berichtsjahr 
2022 

Erfüllung der 
FKQ 

2. Berichtsjahr 
2022 

FQK  
40 < 50% 

2. Berichtsjahr 
2022 

FKQ  
< 40 % 

2. Berichtsjahr 
2022 

Befreiungen 
(§ 10 Absatz 2 
SbStG-DVO) 

Altenpflege 163 103 28 1 175 137 34 2 

Eingliederungshilfe 118 17 0 0 161 18 1 0 

gesamt 281 120 28 1 336 155 35 2 
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3. Tätigkeit der Aufsichtsbehörde 

3.1 Beratungen (§ 3 Absatz 2 SbStG) 

 1. Berichtsjahr 2021 2. Berichtsjahr 2022 

Anzahl der Beratungen 4.139 3.749 

3.2 Mängelberatungen (§ 22 SbStG) 

 1. Berichtsjahr 2021 2. Berichtsjahr 2022 

Altenpflege 885 1.070 

Eingliederungshilfe 187 267 

gesamt 1.072 1.337 

3.3 Beschwerden 

 1. Berichtsjahr 2021 2. Berichtsjahr 2022 

Altenpflege 761 949 

Eingliederungshilfe 90 86 

gesamt 851 1.035 

3.4 Ordnungsrechtliche Verfügungen (§§ 23-25, 29 SbStG) 

 1. Berichtsjahr 2021 2. Berichtsjahr 2022 

Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfügungen 30 60 
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4. Personal in der Aufsichtsbehörde in Vollzeitstellenanteilen 

 1. Berichtsjahr 2021 2. Berichtsjahr 2022 

Verwaltungsmitarbeitende 29,62 31,87 

eigene Fachkräfte 
(z.B. Pflegefachkräfte, Sozialpädagogen) 24,5 24,62 

5. Einrichtungen mit vorgeschriebenem Bewohnerbeirat 

Einrichtungsart 

1. Berichtsjahr 
2021 

Anzahl der Ein-
richtungen mit 
vorgeschriebe-

nem Beirat 

1. Berichtsjahr 
2021 

davon  
mit gewähltem 

Bewohner- 
beirat 

1. Berichtsjahr 
2021 

oder  
Ersatz- 

gremium 

1. Berichtsjahr 
2021 

oder  
Bewohner- 

fürsprecher/in 

2. Berichtsjahr 
2022 

Anzahl der Ein-
richtungen mit 
vorgeschriebe-

nem Beirat 

2. Berichtsjahr 
2022 

davon  
mit gewähltem 

Bewohner- 
beirat 

2. Berichtsjahr 
2022 

oder  
Ersatz- 

gremium 

2. Berichtsjahr 
2022 

oder  
Bewohner- 

fürsprecher/in 

Altenpflege 528 382 0 126 540 393 0 128 

Eingliederungshilfe 350 309 1 35 348 306 1 36 

gesamt 878 691 1 161 888 699 1 164 
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